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Wie viele von Ihnen bereits wissen, leben ca. 20 
neue Bewohner*innen seit Mitte April 2023 in unse-
rer Gemeinde. Die neu Zugezogenen sind aus ver-
schiedenen Ländern geflüchtet und suchen nun aus 
unterschiedlichen Gründen Schutz in Österreich. 

Wir möchten Sie in diesem Brief über die Beson-
derheiten des Asylsystems informieren und Ihnen 
transparent darlegen, wie wir als Gemeinde mit die-
ser Situation umgehen wollen. Ein gelingendes und 
friedliches Miteinander braucht Respekt und Wert-
schätzung auf beiden Seiten. 

Wir alle sind nun aufgerufen, diesen Menschen 
eine Perspektive aufzuzeigen und sie auf Ihrem 
Weg zur Integration in Österreich zu begleiten. 
Denn: die neuen Gemeindebewohner von heute 
sind unsere Nachbarn, Arbeitskolleg*innen oder 
Schulfreund*innen von morgen.
Wir hoffen auf ein wohlwollendes und offenes Mit-
einander von allen Seiten und freuen uns auf Ihr 
Engagement!

Was macht die Gemeinde, um ein 
gelingendes Zusammenleben zu 

ermöglichen?
1. Transparenz über die Gemeindeaktivitäten 
2. Verbreitung von fachlichen Informationen rund 

um das Asylwesen
3. „Ankommen in Sarleinsbach“ – Veranstal-

tung mit Vertreter*innen von Gemeinde, Rotem 
Kreuz, Polizei und ReKI Rohrbach sowie den 
Asylwerber*innen, um einen guten Start mit klarer 
und wertschätzender Kommunikation zu schaffen 

und die Regeln für ein gelingendes Zusammenle-
ben von Beginn an zu erarbeiten

4. Veranstaltung für alle, die sich freiwillig enga-
gieren wollen. Termin folgt. 

Infos zum Asylwesen:
Die neuen Bewohner*innen sind als 
Asylwerber*innen in Österreich registriert. Ob der 
Schutz vor Verfolgung auch längerfristig gewährt 
wird, prüft nun das Bundesamt für Fremdenwesen 
und Asyl. Bis zur Entscheidung erhalten die Asyl-
werbenden Leistungen zur Deckung der Grundbe-
dürfnisse gemäß dem Oö. Grundversorgungsgesetz.
 
	 Wie	 viel	 Geld	 bekommen	
Asylwerber*innen?
Bei Unterbringung in einem Selbstversorgerhaus 
(Sarleinsbach) erhalten die Asylwerber*innen kei-
nerlei Verpflegung. Erwachsene bekommen täglich 
7 Euro, um sich davon Nahrungsmittel, Hygienear-
tikel und sonstiges zu kaufen. Zuzüglich erhalten sie 
Bekleidungsgutscheine in Höhe von 150 Euro/Jahr 
und 200 Euro für Schulbedarf pro Schuljahr und 
Schulkind 

	 Wie	lange	dauert	ein	Asylverfahren?
Die Verfahrensdauer beträgt zwischen einigen 
Monaten und mehreren Jahren. Die meisten 
Betroffenen ziehen umgehend nach Erhalt eines 
positiven Bescheids in eine Stadt, meist nach Wien. 

	 Welcher	Arbeit	dürfen	Asylwerber*innen	
während	ihres	Asylverfahrens	nachgehen?
Die Arbeitsmöglichkeiten für Asylwerber*innen 
sind sehr eingeschränkt. 

Information der Gemeinde Sarleinsbach in Zusammenarbeit 
mit dem Roten Kreuz und ReKI Rohrbach:

Infos und Tipps rund um das Asylquartier in Sarleinsbach 



Information der Gemeinde Sarleinsbach in Zusammenarbeit 
mit dem Roten Kreuz und ReKI Rohrbach:
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Deutschkurses ist mit unterschiedlichen Auflagen 
und Hürden und meist einer längeren Wartezeit 
verbunden. 

	 Welche	 Aufgaben	 liegen	 in	 der	 Zustän-
digkeit des Roten Kreuzes als Quartiergeber und 
Sozialbetreuung?
- Infos und Hilfestellung bei Alltagsangelegenhei-

ten (Hausordnung, Mülltrennung, Sprachkurse, 
Arzttermine, Schule/Kindergarten, Behördenter-
mine,…)

- Auszahlung der Grundversorgungsleistung
- Aufklärung über allgemeine Werte, Rechte und 

Pflichten
- Unterstützung bei sozialen Problemstellungen

	 Ansprechpartner?
Das Rote Kreuz hat die Räumlichkeiten am 
Marktplatz (Obergeschoß des ehemaligen Gast-
hauses Reiter) gemietet und betreibt das Asyl-
quartier. Ansprechpartner beim Roten Kreuz ist 
Markus Sigl (E-Mail: markus.sigl@o.roteskreuz.at,  
Mobil: 0664 / 88746075).
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Für eine reguläre Arbeit benötigen sie eine Beschäf-
tigungsbewilligung für den konkreten Job bei 
einem bestimmten Arbeitgeber. Das AMS stellt 
diese Bewilligung aus, wenn es nicht jemand ande-
ren besser qualifizierten gibt.
Ohne Beschäftigungsbewilligung gibt es folgende 
Arbeitsmöglichkeiten:
- Hilfsarbeiten in Zusammenhang mit der Unter-

bringung
- Gemeinnützige Hilfsarbeiten für Bund, Land oder 

Gemeinde
- Hilfsdienste in Privathaushalten mit Dienstlei-

stungscheck
- Selbständige Tätigkeit mit den jeweiligen Geneh-

migungen

Um Wohnmöglichkeit im Quartier und sonstige 
Grundversorgung nicht zu verlieren, ist die Zuver-
dienstgrenze	von	110,-	Euro/Monat zu beachten. 
Ein regulärer Job erfordert damit in der Praxis auch 
eine private Mietwohnung, da geförderter Wohn-
raum für Asylwerber*innen gesperrt ist. 
Voraussetzung für jegliche Arbeitsaufnahme sind in 
aller Regel zumindest grundlegende Deutschkennt-
nisse.

	 Wie	sieht‘s	aus	mit	Deutschkursen?
Für Asylwerber*innen werden nicht automa-
tisch Deutschkurse angeboten. Der Besuch eines 

Gelber Sack und ASZ

Kann ich auch weiterhin meine Verpackungen 
im ASZ entsorgen?
Die getrennte Sammlung im ASZ ist natürlich wei-
terhin möglich und auch erwünscht. Die sortenreine 
Sammlung im ASZ ermöglicht eine hohe stoffliche 
Verwertung. Diese getrennt gesammelten Wert-
stoffe sind wiederum die Basis für ein ökologisch 
und wirtschaftlich sinnvolles Recycling. Die erziel-
ten Erlöse aus den ASZ fließen in die Abfallgebühr 
ein und sind ein wesentlicher Bestandteil des bishe-
rigen Erfolgs. Der Gelbe Sack ist als Zusatzangebot 
zu sehen.
Bei der Gelben-Sack-Abfuhr können auch mehrere 
Säcke bereitgestellt werden. Wenn ein Sack vom 
Abfuhrpersonal vergessen wurde, bitte beim näch-
sten Termin dazustellen oder die Verpackungen 
SORTENREIN	im	ASZ	entsorgen.
Weitere Informationen zum Gelben Sack finden sie 
auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.
sarleinsbach.at.

Breitbandausbau

Es sind zwar kleine Schritte, aber dennoch bewegt 
sich etwas. Das Ziel der Gemeinden Sarleinsbach 
und Atzesberg ist nach wie vor, dass das Glasfa-
sernetz so bald als möglich und vor allem flächen- 
deckend ausgebaut wird. 
Unabhängig von der in den Medien hinreichend 
behandelten Fördermittel des Bundes wird derzeit 
von der BBO (Breitband Oberösterreich) in einem 
ersten Teil des Marktgebietes bzw. im Bereich der 
nordwestlich gelegenen Siedlungsgebiete die Ver-
legung des Leitungsnetzes vorbereitet. Die Haus- 
bzw. Wohnungsbesitzer in diesem Bereich wurden 
von der BBO über den geplanten Netzausbau infor-
miert.

Erfreulich ist auch, dass sich seit kurzem auch andere 
Anbieter um einen Netzausbau bemühen. Hier sind 
die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen, weil – 
wie bereits erwähnt -  für uns eine flächendeckende 
Versorgung oberstes Ziel ist.
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Motorradfahrer im Wald
Immer wieder werden am Gemeindeamt 
Beschwerden über riskante und unerlaubte 
Fahrten von Motorradfahrern in den Wäl-
dern vorgebracht. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Fahr-
ten auf Forststraßen und nicht öffentlichen 
Wegen strafbar sind. Außerdem wird durch 
das Befahren der Waldgebiete das Wild 
aufgescheucht und in Stress versetzt. Noch 
bedenklicher sind diese Handlungen, wenn 
sie in einem Wasserschutzgebiet stattfinden.
Gott sei Dank dürfen wir in einem Land 
leben, wo uns die Natur Räume zum Erholen 
bietet – schauen wir uns darauf!

Zum Präventionsschwerpunkt „gesund betreuen.
gesund bleiben“ gibt es vom Land Oö. Gesund-
heitstipps. Hier einer davon:

Kreativität und Kunst als Stressbewältigung

Kreatives Tun führt zu Entspannung und bietet eine 
gute Ablenkung von Alltagssorgen. Künstlerisches 
Schaffen kann helfen, Gefühle auszudrücken und 
langfristig das Wohlbefinden steigern. 

Gesundheitsförderliche Aspekte 
•	 Kreativität	kann	helfen,	Dinge,	für	die	man	keine	

Worte findet, auszudrücken. So ist Kreativität 
eine Art der Kommunikation und ein Ventil für 
angestaute oder unbegreifliche Emotionen. Es 
bietet somit Entlastung und man kann Konflikte 
und Probleme besser verarbeiten. 

•	 Durch	kreatives	Schaffen	kommt	man	zu	Lösungs-
wegen, weil eingefahrene Denkmuster unterbro-
chen werden. 

•	 Das	 fertige	 Resultat	 und	 damit	 einhergehendes	
Gefühl „Ich habe etwas erschaffen“ belohnt uns 
mit Glücksgefühlen. Die Begeisterung und Freude 
wirkt lange nach, man gewinnt Selbstvertrauen. 

•	 Es	 wirkt	 entspannend	 und	 ist	 Erholung	 pur	 für	
unseren Körper! Man ist ausgeglichener, Gefühle 
von Ärger oder Angst können verarbeitet werden. 

•	 Der	 Zustand	 des	 Flow	 („im	 Fluss	 sein“)	 wird	
gefördert: man ist hoch konzen-
triert bei einer Sache und blendet 
andere Dinge (z.B. Sorgen) aus. 
Die Zeit vergeht unmerklich. 
Der Flow-Zustand führt zu einer 
Balance zwischen Anspannung 
und Entspannung. Tätigkeiten 
sollen daher nicht zu anspruchs-
voll sein, aber auch nicht zu 
einfach. Musizieren eignet sich 
dafür perfekt. 

TIPP: Finden Sie zu Ihrem individuellen Hobby. Las-
sen Sie sich auf das kreative Tun ein und machen Sie 
sich keinen Druck. Seien Sie geduldig. Es ist egal, 
ob Sie ein Talent besitzen – hier ist der Weg das 
Ziel! Versuchen Sie nicht andere mit Ihrem Resultat 
zufrieden zu stellen. Integrieren Sie Ihr künstleri-
sches Tun in Ihren Alltag.

Beispiele	für	kreative	Hobbies	
•	 Malen,	zeichnen,	kritzeln:	Z.B.	das	Ausmalen	von	

Mandalas wirkt meditativ. 
•	Musik	(aktiv	und	passiv)	und	singen:	Beim	Sin-

gen und Musikhören sinkt die Konzentration des 
Stresshormons Cortisol. Besonders das Singen im 
Chor wirkt sich positiv aus. 

•	 Gestalterisch	 tätig	 sein:	 Ob	 im	 Garten,	 beim	
Kochen, Backen, beim Werken oder Schnitzen, 
Häkeln oder Nähen – die Ideen im Alltag sind 
endlos!

Agrarfoliensammlung
Der BAV Rohrbach führt am Donnerstag,	20.	
April	2023	von	08:00	-	09:00	Uhr	beim	ASZ	
Sarleinsbach die (kostenlose) Sammlung von 
Fahrsilofolien und Wickelfolien von	Rund-
ballen durch. 
Netze	und	Schnüre (aber keine Umreifungs- 
bzw. Verpackungsbänder) werden bei den Foli-
ensammlungen im April und Oktober in 
jedem transparenten, zugebundenen Sack bis 
max. 240 Liter kostenlos übernommen! 
Außerdem ist eine ganzjährige Abgabe der 
Netze und Schnüre in jedem ASZ des Bezirkes 
kostenpflichtig zum Preis von € 5,- je Sack 
möglich (dürfen nicht in der Abfalltonne ent-
sorgt werden!).
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Segnung Feuerwehrhaus 
Sprinzenstein

Die Freiwillige Feuerwehr Sprinzenstein hat mit 
viel Eigenleistung das Feuerwehrhaus erweitert und 
Platz für das neue Tanklöschfahrzeug geschaffen.
Am Freitag, 28. April 2023, findet um 19:00 die 
Segnung des Feuerwehrhauses statt
Zu diesem Festakt laden die Marktgemeinde Sar-
leinsbach und die Freiwillige Feuerwehr Sprinzen-
stein die gesamte Bevölkerung herzlich ein. 

Cafe und Bäckerei 
am Marktplatz

In der Gemeinderatssitzung vom 04.04.2023 wurde 
der Abschluss eines Mietvertrages für die Räum-
lichkeiten im Erdgeschoss des Gemeindeamtes mit 
der Bäckerei Pilger aus Breitenberg beschlossen.

OÖ. Wohn- und 
Energiekostenbonus

Um private Haushalte bei der Bewältigung der stei-
genden Wohn- und Energiekosten zu unterstützen, 
gibt es - ergänzend zum bestehenden Oö. Heizko-
sten- und Energiekostenzuschuss 2022/23 - den 
neuen Oö. Wohn- und Energiekostenbonus für das 
Jahr 2023. Dieser kann einmalig im Zeitraum vom 
3. April bis 30. Juni 2023 online beantragt werden. 
Dieser Bonus steht in keinem Zusammenhang mit 
den bisherigen Zuschüssen und ist eigenständig zu 
betrachten.

Der	Antrag	kann	seit	ab	3.	April	2023	ausschließ-
lich	online	gestellt	werden. Sollten Sie keine Mög-
lichkeit haben den Antrag übers Internet zu stellen, 
so werden Sie gebeten auf die Unterstützung von 
Freunden, Verwandten oder Vertrauenspersonen 
zurückzugreifen. Im Bedarfsfall werden Sie die 
Gemeindebediensteten bei der Online-Antrag-
stellung	unterstützen.

Der Zuschuss wird an jene Personen ausbezahlt, 
deren Jahresbruttoeinkommen aus dem Jahr 
2022 je Haushalt summiert, nachfolgende Werte 
nicht überschreitet:
Einpersonenhaushalte: 
Jahresbruttoeinkommen bis 27.000,00 Euro
Mehrpersonenhaushalte: 
Jahresbruttoeinkommen bis 65.000,00 Euro

Die	Höhe	des	Zuschusses	beträgt	für:
Einpersonenhaushalt: 200,- Euro
Mehrpersonenhaushalt ohne Kinder unter 18 Jah-
ren: 200,- Euro
Mehrpersonenhaushalt mit 1 Kind unter 18 Jahren: 
300,- Euro
Mehrpersonenhaushalt mit 2 oder mehr Kindern 
unter 18 Jahren: 400,- Euro

Aushilfskraft für Naturbad

Für die Unterstützung bei der Betreuung des Natur-
bades wird ab Beginn der Saison eine Mitarbeite-
rin oder ein Mitarbeiter gesucht. Zu den Aufgaben 
gehören die Betreuung	der	Anlage,	Eintrittskasse,	
Badeaufsicht, Reinigung, usw.

Die Einstellung erfolgt für den Zeitraum der Badesai-
son. Die Verteilung der durchzuführenden Arbeiten 
wird vereinbart, wobei besonders für die Wochen-
enden eine Dienstteilung festgelegt wird. Die Ent-
lohnung erfolgt auf Basis eines Stundensatzes von 
€ 11,80 brutto zuzüglich anteiliges Urlaubs-/Weih-
nachtsgeld.
Als Ausgangsbasis wird für den Zeitraum von Mai 
bis August 2023 eine Arbeitszeit von ca. 300 Stun-
den angenommen.

Ferialjob im Naturbad
Für die Betreuung des Naturbades Sarleinsbach 
vergeben wir zusätzlich zwei Ferialjobs mit je 4 
Wochen Beschäftigungsdauer (von Mitte Juni bis 
Mitte Juli und von Mitte Juli bis Mitte August).
Zu den Aufgaben gehören die Mithilfe bei der 
Betreuung der Anlage, Eintrittskasse, Reinigung, 
Badeaufsicht, usw.
Auf Wunsch können beide Ferialjobs von einer Per-
son übernommen werden.

Bewerbungen sind bis 30. April 2023 am Gemeindeamt 
Sarleinsbach möglich. Für weitere Informationen steht 
Amtsleiter Josef Oberpeilsteiner (Tel. 07283/8255-11, 
E-Mail: josef.oberpeilsteiner@sarleinsbach.at) zur Ver-
fügung.


